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OVG-Präsident Schwan erhebt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Staatssekretär

. .

ErfurtlWeimar. Hartmut
Schwan neigt nicht zu vor-
schnellen Interventionen. Höf-
lich und fair im Umgang, aber ..'
hart in der Sache ist der prerno- '".•
vierte Jurist bereits. seit. Ende.
1990 in der [ustiz des Freis!aats
beheimatet und steht.seit'mehrf
als sieben Jahtena,rrig~rSI>itze
des ObervelWaltun:gsge~chts· -.
(OVG) in Weimar. Doch-was
ihm von Staatssekretär Dietrnar
Herz (SE))) Cllsangebli:che]:leur"
t~illl11g\~}rtes·;4n'1l.l~pz~te:z·t
rium tätigen Richterspräst!ntiert .•.
wurde.hatte efbislarig nocJ:inie.
erlebt und erforderte Wider-Dienstaufsichtsbeschwerde SchriebJnaßlos übertriebene . Durch seine energische Kri-
. stand: per vorgelegteBeitr~g sei ~gegeQÄ",~erpatronag~:·pv(3,.. B~,-,rtl!il9I'lg:Justizstaatssekre- .fik konnte Schwan die Beförde-
"inderllur bekannte~8~t.Iriei- I"r~~i.9E3nt~~~m~tpbhwam.....•...•.....tarJ?iettnärHerZTSPD) .rung de~~aIU1es atlt di~h.oo:ati-
JupgspraxisinderThiiringe:r}us- ve .OVG-Richterst~lle abwen-
.tizvon über 20JahrellohneHei-imentih den vergarigenenjahren die letztere Möglichkeit zu: DiedeIi.1m JustizminiSterium gab
spiel", schriebSchwan im ~ärz .Die verborgen un~rangi(':rtemit Vergehensweise müsse von an- man ~ichauf TLZ-Anfrage in
dieses J<.ihresapseiut!n obersten seine~>diens~.ich~Il. Leistungen, deren Verwaltungsrichtern,,,die~ezugäuf diePers9!1alie äußerst
Dienstherrn. J!;!stizministerHol- .zuletz\ehe~imI\t):jtJelfelq..lii dt!rsiq~mit/Fleiß,hohem Zeita1.lf-flügeloföpft;/ ..;,Zu'i.· Dienstauf-
gerPoppenhäger (S1;>9),und-er- Regelheurteilungvom 20. April' wand und zum Teil unter Zu- sichtsbeschwerdemind Beurtei-
hob damit Dienstaufsichtsbe- 2004c;hießtes beispielsweise:' ruckstelhing privater Belange ltingsangelegenheitengeben wir
schwerdegegenHerz. "entspricht .vo1l1enAnforde.: ihre Bewertungen - auch imJus-wegell,.des Schutzes personen-

rung~f1" (mit der TendeIlZ .~.' ti~isterium -solide und über bezogener I?1iten und der Mög-
iDa~Parteibtleh"i ·"eri~lJ.richtiin AllgeineiI}~rictellVirle]ahre erarbeitet haben,geclic.:tik:eit des/gückschlusses auf
'wal' offen·siech...fl."c··'h·Anforderungen"). Am LOkto~ räi:lezuals Verhöhnung empfun-einzelIle Personen keine Aus-

. <berZ008 nach einer Abordnung deu.werden", empörte sich der .künfte", sagte Ministeriums-
."entseheidendans OVG wurde "entspricht voll OVG-Präsident in kaumLzu . sprecherin Doreen Tietz .
.'. ......'. .......// -: den Anforderungen" attestiert üb#nreffender Deutli<.:hkeiL"Je~ '. De.r,Gerichtspräsident ließ
Wa~/4em~eriih't§präSi4en- r: Das'" Spitzenpräciik-~r.j~7:· d,e~llnbefangene Betr~chter der'. imtergt!ssenkeinen Zweifel da-

ten geh,prig gegendenSt~ch doch,das der Justizsta~tssekrt!." Umstände", fuhr Schwanfort,ran aufkommen, dass er das
ging,war; dass in diesem Fall au- . \ tär am 8. März 2011 ausstellte; "Wird sich die Frage stellen, wie Agieren des Staatssekretärs
genscheinlieh .nicht' Eigri.ung··. beruhend auf Erkenntnissen es Zu 'einer solchen ..Übeitrei-Jrlchf}us Lappalie wertet: Die
ll11gB~fah,igung beiger13.rset-.wn lediglich einemhalb!(nJahrj btl#g im Beurteilungsbeitr~g?es ,,13.ev()r.zugungvon Günstlin-
zung~~!ler .. Jlichtr:steHeam:~pra<)l:!.nunentwe.deJ: JiiJ:iein~IlHrrro Staatssekretärskommengen"qei der Vergabe öffentli-
qVG ausschlaggebendsein~oll~ ~,gehOrigen Motivationsschub ....konnte." eher Ämter sei ein Fall vonsach-
teil, sondern das Parteibuch:" des Betreffenden .oderdafüri ·;llerz'zweife.1hafte~ Zeugnis widriger Auswahlentscheidung
c . Derderartlmvemorenpro- "gass Herz bei der Einschätzurig scheint bestens geeignet; . das und die dadurch eintretende
tegiert~SPD-JtiJ;ist hat seinso-.~~inesParteifreundes jeqesM1i-ß V~rtrauen ineille recbtsst~tli- Schädigung der '.'öffentlichen
~ialdemQkr!itisChes.Eriga$~~,yeriotenhatte. FÜISchwantraf '.ehe, Beförderungspraxis nach~.Hand"strafbare Untreue" .

• VonBmarOtto .haltig zu erschüttern. Da dem
Grundsatz der Bestenauslese,
wie er imArtike133 Absatz 2 des
Grundgesetzes verankert .ist, al-
lem Anschein nach keine Be-
achturig geschenkt wurde. Da-
bei drängt sich geradezu die Fra-
ge auf: Wenn sichschon im Jus-
tizministerium über geltendes
Recht hinweggesetzt. wird, wo
wird es dann überhaupt noch
eingehalten? . .

Schädigung der- -
....•öffelltl~chE!nHand!

ist Untreue


